
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des  Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtu ngen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden  soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 

rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Insolvenzen: 15 Bankpleiten seit 2000 
 
Seit dem Jahr 2000 sind 15 Banken insolvent geworden. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (16/13131) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (16/12933) mit.  
 

Betroffen waren nach diesen Angaben folgende Unternehmen:  
 

 systracom Bank,  

 Bankhaus Partin GmbH & Ci KGaA,  

 AHAG Wertpapierhandelsbank AG,  

 BKmU Bank AG,  

 Gontard & Metallbank AG,  

 A & A Actienbank AG,  

 Guthmann & Roth AG,  

 BFI Bank AG,  

 DBH Brokerhaus AG,  

 Fritz Nols Global Equity Services AG,  

 Phoenix Kapitaldienst GmbH,  

 Berliner Bürgschaftsbank AG,  

 Privatbank Reithinger GmbH & Co. KG,  

 Lehman Brothers Bankhaus AG und die  

 Weserbank AG.  
 
Die Finanzmarktstabilisierungsanstalt habe der Sicherungsgesellschaft deutscher Banken (SdB) 
eine Garantie gewährt, um eine zeitnahe und vollständige Entschädigung der Lehman-Gläubiger 
zu ermöglichen. "Sollte eine solche Konstellation erneut auftreten, werden die zuständigen Stellen 
die Art der Vorgehensweise nach pflichtgemäßem Ermessen prüfen", schreibt die Bundesregie-
rung.  
 
Weiter teilt die Regierung mit, dass gegenwärtig bei der Concord Investmenbank AG, der Concord 
Financial Intermediary GmbH und der NCS mobile payment GmbH Verfahren auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens laufen würden. Gegen die Deutschland-Niederlassung der Kaupthing Bank 
laufe ein Verfahren nach Paragraf 46a Kreditwesengesetz. Die Vorschrift beinhaltet unter ande-
rem ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot für das betroffene Institut sowie die Schleißung für 
den Verkehr mit der Kundschaft. 
 
Quelle: hib (heute im bundestag) 16. Juni 2009 
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